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Vorwort zur 6., überarbeiteten Auflage

Grundlage dieser Ausgabe blieb die vierte, völlig neu bearbeitete Auflage, die
nach Inkrafttreten des SGB VIII (Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe) viele
Neuregelungen im Adoptions- und Pflegekinderwesen aufzeigte.

Dieses Handbuch beinhaltet Wissenswertes zum Thema „Zweitelternschaft“:
Zahlreiche psychologische, pädagogische und juristische Fragen werden ange-
sprochen und beantwortet.
Aus der Alltagspraxis von Fachkräften und Betroffenen resultierende Erkennt-
nisse sind hierbei ebenso einbezogen wie Forschungsergebnisse aus dem Be-
reich der Wissenschaft.

Dieses Buch soll vorrangig eine erste Hilfe bei der Bewältigung von adoptions-
und pflegekindspezifischen Aufgaben sein und Mut machen zur Durchsetzung
von Ansprüchen, die dem Wohl des Kindes dienen.

Adoptieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „hinzuerwählen“. Frü-
her wurden Kinder, um einen Nachfolger oder Erben zu bekommen, von den
Adoptiveltern hinzuerwählt. Heute bedeutet das, dass Adoptiveltern für ein
Kind hinzuerwählt werden, ausgewählt von Fachkräften im Rahmen klarer ge-
setzlicher Bestimmungen.

Nehmen Eltern ein Kind in Vollzeitpflege auf, bedeutet das für die leiblichen
Eltern entweder „eine befristete Erziehungshilfe“ oder für das Kind eine „auf
Dauer angelegte Lebensform“.

Adoptiv- und Pflegefamilien sind besondere Familienformen. Sie müssen bereit
sein, sich besonderen Problemen zu stellen, denn für sie gelten andere Bedin-
gungen als für Familien mit leiblichen Kindern. Daher ist es notwendig, dass
sich „annehmende“ Eltern auf diese Aufgabe sorgfältig vorbereiten und fort-
laufend qualifizieren, um auf die Identitätsbildung „ihrer“ Kinder positiv ein-
wirken zu können.

14.4.2003, Ines Kurek-Bender
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Vorbemerkung
Adoptionsvermittlungsgesetze
Auswirkungen im Bereich Adoption

Die stark angestiegene Zahl adoptionswilliger Ehepaare und Einzelpersonen und
die demgegenüber geringe Anzahl der im Inland zur Adoption vorgemerkten
Paare haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass adoptionswillige Paare
sich Kinder im Ausland vermitteln lassen, wobei auch die Dienste illegaler Ver-
mittler in Anspruch genommen wurden.
Um die Rechte der Kinder und Jugendlichen zu wahren, wurde das Haager Über-
einkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der internationalen Adoption (HAÜ) vom 29. Mai 1993 beschlossen.
Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen am 7. November 1997
gezeichnet und es ist am 1. März 2002 in Kraft getreten.
Zusammen mit den parallel erlassenen Begleitgesetzen (AdÜbAG, AdVermiG
und AdWirkG) und den Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind
somit die wichtigsten sozialpädagogischen und verwaltungstechnischen Vo-
raussetzungen geschaffen. Eine Vielzahl von weiteren gesetzlichen Regelun-
gen beziehen sich auf leibliche Eltern und treffen somit ebenso auf Adoptivel-
tern zu.

Annahme als Kind

§ 1741 BGB - Zulässigkeit der Annahme

§ 1742 BGB - Annahme als gemeinschaftliches Kind

§ 1743 BGB - Alterserfordernis (Mindestalter)

§ 1744 BGB - Probezeit vor der Annahme (Adoptionspflege)

§ 1745 BGB - Berücksichtigung von Kindesinteressen (der Kinder der
Annehmenden)

§ 1746 BGB - Einwilligung des Kindes

§ 1747 BGB - Einwilligung der Eltern des Kindes (Beide Eltern müssen
zustimmen.)

§ 1748 BGB - Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils (bei grober
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Pflichtverletzung, wegen Gleichgültigkeit, wegen
besonders schwerer psychischer Krankheit)

§ 1757 BGB - Name des Kindes (Änderung des Vornamens oder
Hinzufügung(en), wenn dies dem Wohle des Kindes
entspricht; Familien-Doppelname, wenn dies aus schwer
wiegenden Gründen zum Wohl des Kindes erforderlich
ist)

§ 1758 BGB - Offenbarungs- und Ausforschungsverbot (Adoptiveltern
und Adoptivkinder können zustimmen, dass ihre Daten
an die Herkunftsfamilie gegeben werden.)

§ 1759 BGB - Aufhebung der Adoption (wegen fehlender Erklärun-
gen, wegen arglistiger Täuschungen und wenn dies aus
schwer wiegenden Gründen zum Wohl des Kindes er-
forderlich ist)

§ 7 AdVermiG (3) - Auf Antrag prüft die örtliche Adoptionsvermittlungsstelle
die allgemeine Eignung der Adoptionsbewerber ...
(Der Rechtsanspruch auf Überprüfung besteht derzeit
zumindest bei Auslandsadoptionen. Das Ergebnis ist den
Bewerbern mitzuteilen (Abs. 1 Satz 4).

§ 8 AdVermiG - Beginn der Adoptionspflege (Sie beginnt, wenn feststeht,
dass die Adoptivbewerber geeignet sind.)

§ 9b AdVermiG - Vermittlungsakten (Sie sind 60 Jahre ab Geburtsdatum
des Kindes aufzuheben. Adoptiveltern und das Kind,
nach vollendetem 16. Lebensjahr, haben das Recht, Ein-
sicht in die Vermittlungsakten zu nehmen, unter Anlei-
tung durch eine Fachkraft.)
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Vorbemerkung
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)
Kinder- und Jugendhilfe

Auswirkungen im Bereich der Familienpflege

Die Jugendhilfe ist eine Sozialisationsinstanz neben Familie und Schule. Sie dient
der Vorbeugung und Förderung, der Hilfestellung und dem Schutz von Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Eltern (Kindertageseinrichtungen, Tagespflege,
Freizeiteinrichtungen, Erziehungshilfen, Heime u.a.).

Das SGB VIII ist das Instrument, die Umsetzung der vielfältigen Jugendhilfe-
maßnahmen zu gewährleisten. Wie ein roter Faden zieht sich der Wille des
Gesetzgebers durch das gesamte Gesetz, die Eigenverantwortung und Mitwir-
kung der Beteiligten zu stärken sowie ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit
zu bewirken.
Dies wirkt sich auch in der „Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege“ aus. Pflegeel-
tern sollten die entsprechenden Paragraphen im SGB VIII kennen, um ihre Rolle
entsprechend wahrnehmen zu können und Obrigkeitshandeln der Behörde
auszuschließen.

§ 33 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

§ 36 (1) SGB VIII - Mitwirkung des Kindes und der Personensorgeberech-
tigten

- Beratung des Kindes und der Personensorgeberechtig-
ten

- Prüfung der Adoption

§ 36 (2) SGB VIII - Entscheidung über die Art der Erziehungshilfe
- Erstellung eines Hilfeplanes (Siehe Hilfeplan)
- Beteiligung der Pflegepersonen an der Aufstellung und

Überprüfung des Hilfeplanes

§ 37 (1) SGB VIII - Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie
- Verbesserung der Bedingungen innerhalb der Herkunfts-

familie
- Hinwirken auf Rückführung in die Herkunftsfamilie
- Erarbeitung einer auf Dauer angelegten Lebensperspek-

tive für das Kind
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§ 37 (2) SGB VIII - Anspruch der Pflegepersonen auf Beratung und Unter-
stützung

§ 38 SGB VIII - Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge

§ 39 SGB VIII - Leistungen zum Unterhalt des Pflegekindes  (Pflegegeld)

§ 40 - Krankenhilfe

§ 41 - Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

Das SGB VIII ist kostenlos zu beziehen:

Broschürenstelle
Postfach 201551
53145 Bonn
Tel. 01 80 - 5 32 93 29
E-Mail: broschürenstelle@bmfsf.bund.de




